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8Ob302/65

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1962

Norm

ZPO §226 IIIB

Rechtssatz

Ergibt sich aus der Klageerzählung eindeutig, auf welchen Rechtsgrund das Begehren gestützt wird, so ist die

Bezugnahme auf unanwendbare Gesetzesstellen ohne Bedeutung.
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